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Vorwort

Alle sprechen vom NBA, dem neuen Begutachtungsassessment. Doch in den 
BegutachtungsRichtlinien1 (BRi) findet sich der Begriff »Begutachtungs-
assessment« kein einziges Mal, stattdessen ist stets vom neuen Begut-
achtungsinstrument die Rede. Die Erklärung für diese Begriffsverwirrung 
liefert der MDS: »… mit dem Gesetz werden zum 1. Januar 2017 ein neuer Pflege-
bedürftigkeitsbegriff und damit auch ein neues Begutachtungsinstrument – das 
Neue Begutachtungsassessment (NBA) – in der Pflegeversicherung eingeführt.«2 
Heute sagen wir nicht mehr NBA oder NBI, sondern BI für Begutachtungs-
instrument, denn neu ist es mittlerweile nicht mehr.

Info
Die Begutachtungs-Richtlinien sprechen konsequent vom 
 »Begutachtungsinstrument«, abgekürzt BI. Und so halte ich das in 
diesem Buch auch. 

Die Änderungen und die weitere Reform der Pflegeversicherung mit dem 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff waren überfällig. Bereits 2008 von der 
damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt eingeleitet, hat Hermann 
Gröhe 2014 endlich finalisiert. Die PSG I, II und III (PflegeStärkungsge-
setze) gehen auf ihn zurück. Sein Nachfolger Jens Spahn versprach für das 
Frühjahr 2021 eine grundlegende Reform, insbesondere der Finanzierung. 
Diese Gesetzesänderung wurde pandemiebedingt bis dato nicht umgesetzt 
(Stand: Mai 2021). Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff befasst sich mit 
dem Grad der Selbstständigkeit einer Person. Und somit folgt diese Haltung 

1 Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen 
Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsinstruments nach dem Elften Buch des Sozial-
gesetzbuches (Begutachtungs-Richtlinien – BRi) vom 15. 05. 2016, geändert durch Beschluss vom 
22. 03. 2021, https://www.mds-ev.de/themen-des-mds/pflegebeduerftigkeit-und-pflegebegutach-
tung/begutachtungs-richtlinien.html 

2 Das neue Begutachtungsinstrument: Die Selbständigkeit als Maß der Pflegebedürftigkeit.  
https://www.mds-ev.de/themen-des-mds/pflegebeduerftigkeit-und-pflegebegutachtung/ 
das-begutachtungsinstrument.html

https://www.mds-ev.de/themen-des-mds/pflegebeduerftigkeit-und-pflegebegutachtung/begutachtungs-richtlinien.html
https://www.mds-ev.de/themen-des-mds/pflegebeduerftigkeit-und-pflegebegutachtung/begutachtungs-richtlinien.html
https://www.mds-ev.de/themen-des-mds/pflegebeduerftigkeit-und-pflegebegutachtung/das-begutachtungsinstrument.html
https://www.mds-ev.de/themen-des-mds/pflegebeduerftigkeit-und-pflegebegutachtung/das-begutachtungsinstrument.html
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–  aus Sicht des Pflegebedürftigen  –  dem Strukturmodell und ging ande-
rerseits den neuen Qualitätsprüfungen voraus. Zumindest für die stationäre 
Altenhilfe gibt es zwischen dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und den 
neuen Qualitätsprüfungsrichtlinien einen klaren Zusammenhang über die 
Qualitätsindikatoren. 

Die in diesem Buch zitierten gültigen Begutachtungsrichtlinien stammen 
aus Mai 2021 (Onlineversion). In der gedruckten Broschüre (lag bei Redak-
tionsschluss noch nicht vor) können die angegebenen Seitenzahlen abwei-
chen. 

Uelversheim, Juni 2021 Jutta König



1.1   Wesentliche Neuerungen durch das 
PSG II im Überblick

Es änderten sich viele Paragrafen durch die Gesetzgebung ab 2016/2017, 
hier einige wesentliche Paragrafen im Überblick: 
• § 7: Beratung, Beratungsanspruch, Beratungsgutscheine
• § 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit: Künftig zählt nicht mehr der Hilfe-

bedarf in Minuten, sondern der Grad der Abhängigkeit und Einschrän-
kungen

• § 15: aus Pflegestufen werden Pflegegrade
• § 17: Einige Richtlinien müssen geändert werden als Wegebnung für die 

Umsetzung des Gesetzes, z. B. BegutachtungsRichtlinien
• § 18: Verfahren zur Eingradung statt Verfahren zur Einstufung
• § 19: Begriff der Pflegeperson wird neu definiert, weil aus Pflegestufen 

nun Pflegegrade werden und diese nicht mehr an Einsatzzeiten gekop-
pelt wie bisher

• § 28: Die Leistung für den Pflegegrad 1 entspricht in etwa dem Leistungs-
anspruch der alten Pflegestufe »0« mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz.

• § 40: Pflegehilfsmittel und Wohnumfeldverbesserung werden ab Pflege-
grad 1 gezahlt

• § 41: Tages/Nachtpflege erhält neue Entgelte
• § 42: Kurzzeitpflege muss im Entgelt neu verhandelt werden
• § 43: Die vollstationäre Pflege hat einen einheitlichen Anteil des pflege-

relevanten Entgelts für alle Pflegebedürftigen Grad 2 bis 5

1   Wesentliches aus dem PSG 
(Pflegestärkungsgesetz)
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• § 43b: Neuer Paragraf als Ersatz für § 87b, der gestrichen wurde
• § 44: Soziale Sicherung der Pflegeperson beginnt bereits ab Pflegegrad 2
• § 45a: Unterstützung im Alltag, früher: niederschwellige Betreuungsan-

gebote
• § 45b Entlastungsbeitrag: Entlastungsleistungen erhält man in jeder Ver-

sorgungsleistung in Höhe von 125 Euro als Entlastungsbetrag (vollsta-
tionär nur für Pflegegrad 1)

• § 53: Neuregelung für die Qualifikation von Betreuungskräften
• § 87b stationär: gestrichen
• § 92: Die Heimentgeltberechnung ist für 2017 auf den Kopf gestellt, glei-

cher pflegerelevanter Anteil innerhalb einer Einrichtung
• §  113: Qualitätsausschuss ist gebildet, Darstellung der Prüfergebnisse 

wird neu geregelt, Personalausstattung wird angepasst
• § 114: Einwilligung durch Pflegebedürftige zur Qualitätsprüfung gilt, wie 

es früher war, wieder mündlich. Es werden neue Qualitätskriterien gefasst
• §  115: Übergangsregelungen für Pflegetransparenzkriterien und QPR 

(QualitätsprüfungsRichtlinien)
• §§ 122 bis 124: gestrichen
• § 141: Besitzstandswahrung für alle, die bereits 2016 Leistungsempfän-

ger waren
• §  142: Übergangsregelung für alle, die 2016 bereits pflegebedürftig im 

Sinne des Gesetzes waren
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1.2   Wesentliche Neuerungen durch das 

PSG III im Überblick
1.2.1   Ziele des PSG III

Schwerpunkte des PSG III
• Umsetzung der Empfehlungen der BundLänderArbeitsgruppe zur Stär-

kung der Rolle der Kommunen in der Pflege. 
– Der Gesetzgeber glaubt, die Kommunen haben die Ressourcen und das 

Knowhow, die Beratung besser zu managen als bisher. »Kommunale 
Behörden haben daher erfahrenes Personal, und sie kennen die örtlichen 
Einrichtungen und Verbände, die im Bereich der Pflege aktiv sind.«3

– Ziel der Kommunen ist es, pflegebedürftigen Menschen den Verbleib 
in der häuslichen Umgebung und ein selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen.

– Die Pflegekassen sind mit dem PSG III verpflichtet worden, in den re-
gionalen Pflegeausschüssen und Landespflegeausschüssen der jewei-
ligen Bundesländer mitzuarbeiten.

– Diese Ausschüsse können sog. Pflegestrukturplanungsempfehlungen 
abgeben, d. h. Vorschläge zur Verbesserung der Versorgungssituation.

• Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff ist in das Sozialhilferecht (SGB XII) 
aufgenommen worden.

• Es gibt Regelungen zur Verhinderung von Abrechnungsbetrug durch 
Leistungsanbieter.

1.2.2   Details des PSG III

Am 28. Juni 2016, kurz vor der politischen Sommerpause, beschloss das 
Bundeskabinett den Entwurf für ein drittes Pflegestärkungsgesetz be-
schlossen. Die wichtigsten Inhalte veröffentlichte das Bundesministerium 

3 Vgl. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/juni/ 
psg-iii-kabinett.html

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/juni/psg-iii-kabinett.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/juni/psg-iii-kabinett.html
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bereits4. Ich zitiere im Folgenden direkt von der Homepage des Bundesge-
sundheitsministeriums.5

»Sicherstellung der Versorgung 
Die Länder sind für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig aus-
reichenden und wirtschaftlichen Versorgungsinfrastruktur in der Pflege verant-
wortlich. Dazu können sie Ausschüsse einrichten, die sich mit Versorgungsfragen 
befassen. Mit dem PSG III sollen die Pflegekassen nun verpflichtet werden, sich 
an Ausschüssen zu beteiligen, die sich mit regionalen Fragen oder sektorenüber-
greifender Versorgung beschäftigen. Die Pflegekassen müssen Empfehlungen 
der Ausschüsse, die sich auf die Verbesserung der Versorgungssituation beziehen, 
künftig bei Vertragsverhandlungen einbeziehen. Dies kann z. B. zur Vermeidung 
von Unterversorgung in der ambulanten Pflege notwendig werden, wenn bspw. 
die Erbringung dieser Leistungen durch einen Pflegedienst wegen Unwirtschaft-
lichkeit eingestellt werden müsste. 

Beratung
Die Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen vor Ort soll verbessert 
werden. Dazu sollen Kommunen mit dem PSG III für die Dauer von fünf Jahren ein 
Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten erhalten. Darüber hinaus 
sollen sie künftig Beratungsgutscheine der Versicherten für eine Pflegeberatung 
einlösen können. Ergänzend zu ihren eigenen Beratungsaufgaben in der Hilfe zur 
Pflege, der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe sollen sie auch Pflegebedürfti-
ge, die Pflegegeld beziehen, beraten können, wenn diese das wünschen. Außer-
dem sind Modellvorhaben zur Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen 
durch kommunale Beratungsstellen in bis zu 60 Kreisen oder kreisfreien Städten 
für die Dauer von fünf Jahren vorgesehen. Über die Anträge von Kommunen, die 
an diesen Modellvorhaben mitwirken wollen, wird von den Ländern entschieden. 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen dadurch eine Beratung aus einer 
Hand erhalten zu allen Leistungen, die sie in Anspruch nehmen können wie z. B. 
der Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe oder der Altenhilfe.« 

4 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/juni/ 
psg-iii-kabinett.html

5 Ebd. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/juni/psg-iii-kabinett.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/juni/psg-iii-kabinett.html
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So steht’s im Gesetz, aber bis dato habe ich nichts Entscheidendes 
dazu vernommen, schon gar keine konkreten Ergebnisse. 

»Angebote zur Unterstützung im Alltag 
Das PSG III schafft für Kommunen die Möglichkeit, sich an Maßnahmen zum 
Auf- und Ausbau der Angebote zur Unterstützung im Alltag auch in Form von 
Personal- oder Sachmitteln einzubringen. Diese Angebote zur Unterstützung 
im Alltag richten sich nicht nur an Pflegebedürftige, sondern auch an deren An-
gehörige, die dadurch entlastet werden. Darüber hinaus sollen Länder, die die 
ihnen zustehenden Mittel fast vollständig abgerufen haben, auch die Mittel nut-
zen können, die von anderen Ländern nicht verwendet wurden. Ziel ist die mög-
lichst vollständige Ausschöpfung des Beitrags der Pflegeversicherung von bis zu 
25 Mio. Euro für den Aufbau solcher Angebote.

Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Recht der Hilfe zur 
Pflege 
Auch nach Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im SGB XI und 
nach der deutlichen Verbesserung der Leistungen der Pflegeversicherung kann 
ein darüber hinausgehender Bedarf an Pflege bestehen. Dieser wird bei finan-
zieller Bedürftigkeit durch die Hilfe zur Pflege im Rahmen der Sozialhilfe und 
dem sozialen Entschädigungsrecht gedeckt. Wie im SGB XI soll auch im Recht auf 
Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) und im Bundes-
versorgungsgesetz (BVG) der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt wer-
den, damit sichergestellt ist, dass finanziell Bedürftige im Falle der Pflegebedürf-
tigkeit angemessen versorgt werden. 

Regelung der Schnittstellenproblematik zwischen Pflegeversicherung und 
Eingliederungshilfe
Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im SGB XI wurde im 
Bereich des Leistungsrechts eine Erweiterung vorgenommen: Nunmehr gehören 
auch die pflegerischen Betreuungsmaßnahmen zum Leistungsbereich der Pflege-
versicherung. Das führt zu Abgrenzungsfragen zwischen den Leistungen der Ein-
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gliederungshilfe und den Leistungen der Pflegeversicherung bzw. Hilfe zur Pflege. 
Deshalb soll das PSG III für Klarheit sorgen: Geregelt wird daher, dass die Leistun-
gen der Pflege gegenüber den Leistungen der Eingliederungshilfe im häuslichen 
Umfeld grundsätzlich vorrangig sind, es sei denn, bei der Leistungserbringung 
steht die Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vordergrund. 

Außerhalb des häuslichen Umfelds gehen dagegen die Leistungen der Einglie-
derungshilfe den Leistungen der Pflege vor. Damit enthält der Entwurf klare Ab-
grenzungsregelungen an den Schnittstellen zwischen Pflegeversicherung und 
Eingliederungshilfe, die zudem Kostenverschiebungen zwischen den beiden 
Systemen vermeiden. 

Maßnahmen zur Verhinderung von Abrechnungsbetrug in der Pflege 
Die Gesetzliche Krankenversicherung erhält ein systematisches Prüfrecht: Auch 
Pflegedienste, die ausschließlich Leistungen der häuslichen Krankenpflege im 
Auftrag der Krankenkassen erbringen, sollen zukünftig regelmäßig von den Qua-
litäts- und Abrechnungsprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) erfasst werden. 

Zudem sollen bestehende Instrumente der Qualitätssicherung im Bereich 
der Pflege versicherung weiterentwickelt werden: In die Stichproben bei den 
MDK-Prüfungen von Pflegediensten sollten auch Personen einbezogen werden, 
die allein Leistungen der häuslichen Krankenpflege erhalten.«

Info
Es gibt für Einrichtungen, die reine SGB V-Leistungen erbringen, 
mittlerweile eine eigene QPR. 

»In der häuslichen Krankenpflege werden die Dokumentationspflichten der 
Pflegekräfte an die in der ambulanten Altenpflege bereits geltenden Pflichten 
angepasst. Abrechnungsprüfungen sollen von den Pflegekassen zudem künftig 
auch unabhängig von den Qualitätsprüfungen des MDK durchgeführt werden, 
wenn Anhaltspunkte für fehlerhaftes Abrechnungsverhalten vorliegen. 


